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KOMMENTAR

136. Haus & Grund-
Zentralverbandstag
Wohnungspolitik kann nur 
mit Einbeziehung der privaten 
Eigentümer erfolgreich sein

Von Lars Eichert, Landesvorsitzender Haus & Grund Brandenburg
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Auf dem 136. Zentralverbandstag in Leipzig im Mai 2022 
durfte der Verband Yvonne Magwas, die Vizepräsidentin 
des deutschen Bundestages, und Klara Geywitz, Bundes-
ministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, 
begrüßen. 
Seitens des Haus & Grund-Präsidenten Kai Warnecke wurde 
die Gelegenheit genutzt, um die Bundespolitik davor zu 
warnen, die privaten Eigentümer durch immer mehr Re-
gulierungen und Vorgaben aus dem Wohnungsmarkt zu 
verdrängen. Damit würde der Wohnungsmarkt international 
agierenden Anlagegesellschaften überlassen. Anders als die 
privaten Eigentümer haben diese Anlagegesellschaften kein 
Interesse an den Mietern. Auch an der Stadtentwicklung mit 
dem Ziel, lebenswerte Städte und Gemeinden zu schaffen, 
haben diese Gesellschaften wenig Interesse.
Ganz anders ist dies bei den privaten Eigentümern. Diese 
sind die natürlichen Verbündeten der Kommunen für die 
Stadtentwicklung und die Wohnungspolitik, denn sie haben 
sich mit ihrem Vermögen auf ihre Region festgelegt. The-
men wie die Abkehr von fossiler Energie, die Belebung der 
Innenstädte und das Angebot von Mietwohnungen liegen 
den privaten Eigentümern daher viel mehr am Herzen als 
den großen Anlagegesellschaften.
Die Wohnungspolitik der vergangenen Jahre mit Instru-
menten wie Mietpreisbremse, Kappungsgrenze, aber auch 
der gescheiterte Berliner Mietendeckel hat dies nicht be-
rücksichtigt. Wenn man sich die Entwicklung der Bestands- 
und der Angebotsmieten in den letzten Jahren anschaut, 
bedurfte es dieser Instrumente nicht. Schaut man sich dazu 
auch noch die Einkommensentwicklung an, kann man fest-
halten, dass in keinem Brandenburger Landkreis und keiner 
der kreisfreien Städte die Mietbelastungsquote gestiegen 
ist. Schleswig-Holstein hat anhand der Mietpreisbremse 
gezeigt, dass es dieser nicht bedarf, denn nach Abschaffung 
sind die Angebotsmieten nicht gestiegen, sondern gesun-
ken. Die Instrumente haben stattdessen bei den privaten 
Anbietern von Wohnraum für Verunsicherung gesorgt und 
damit die Lösung des eigentlichen Problems des fehlenden 
Wohnraums behindert. Denn wer will seine Alterssicherung 
in eine Mietwohnung oder kleineres Miethaus investieren, 
wenn der Gesetzgeber die Rendite vorab infrage stellt und 
dabei gerade die Verhaltensweisen der privaten Eigentümer, 
die Mieten weniger während der Mietdauer, sondern bei 
Neuabschluss der Mietverträge zu erhöhen, infrage stellt. 
Notwendig wäre es vielmehr, das Vertrauen der privaten 
Eigentümer in den Wohnungsmarkt zu stärken, damit 
diese sich in ihrer Region weiterhin engagieren und die 
Entwicklung der Städte und Gemeinden aus Eigeninteresse 
gemeinsam mit diesen als deren natürlichen Verbündeten 
voranbringen.


